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Jedes harmonische Miteinander verlangt nach Regeln, so auch der Betrieb meiner Reitschule. 
Damit sich Mensch und Tier gleichermaßen wohl fühlen, bitte ich meine Kunden, sich an die 
folgenden Regeln zu halten. Martina Sell 
 
Gegenstand des Vertrages 
 
Diese AGB gelten zwischen Martina Sell (Reitlehrerin / Kursleiterin) und dem Kunden für 
abgeschlossene Verträge über Schulungsleistungen: Die Erteilung von Reitunterricht auf eigenen 
– oder Schulpferden, für Beritt, für Lehrgänge nach APO, für Wochenend-Reitkurse und für die 
Durchführung von Manager-Seminaren auf dem Hof der Familie Sell in 23847 Schiphorst oder 
anderen, auch privaten,  Reitanlagen in der BRD. 
 
Die Vertragsleistungen und Teilnahmevorrausetzungen im Einzelnen, sind der Website 
www.Martina-Sell.de und den Lehrgangsausschreibungen zu entnehmen. Die Leistungen von 
Martina Sell erfolgen ausschließlich zu den Geschäftsbedingungen von Martina Sell. 
Abweichenden Geschäftsbedingungen der Kunden werden hiermit  widersprochen. 
Mit der mündlichen oder schriftlichen Anmeldung zu Unterricht, Beritt, Kursen, Lehrgängen und 
Seminaren erkennt der Kunde diese AGB von Martina Sell an. 
 
Anmeldungen, Buchung, Zustandekommen des Vertrages 
 
Termine für Reitunterricht können auch  mündlich gebucht werden und sind damit bindend. 
Die Anmeldung für Wochenend-Reitkurse, Lehrgänge nach APO und Manager-Seminare kann nur 
schriftlich, über Internet erfolgen und wird von Martina Sell nach Eingang bestätigt. Mit dieser 
Bestätigung ist die Anmeldung für beide Seiten verbindlich. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt 
sind, werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
Bei Internet-Anmeldungen wird der Vertrag auch ohne handschriftliche Unterzeichnung des 
Kunden wirksam. 
Termine können nur mit Martina Sell vereinbart werden. 
 
Kursort / Lehrpferde 
 
Kurse werden in Schiphorst und auf verschiedenen, auch privaten Reitanlagen in der BRD 
durchgeführt. Martina Sell wird in ihrer Dienstleistung als Kursleiterin nicht zum Tierhüter / 
Tierhalter. Schadensregulierungen auf anderen Reitanlagen als in Schiphorst, die aufgrund der 
allgemeinen Reitanlagensituation oder Haltungsbedingungen entstehen, sind mit dem jeweiligen 
Reitanlagenbesitzer / Pächter zu klären und zu regulieren. Bei der Nutzung von Lehrpferden 



oder Leihpferden anderer Personen als Martina Sell hat der Kunde selbst einen Vertrag mit dem 
Pferdeeigentümer abzuschließen. 
 
 
Entgelt, Preise, Preisänderungen, Zahlungsbedingungen 
 
Die Preise bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste und sind in EURO zu entrichten. 
Mit Herausgabe einer neuen Preisliste verliert die bisherige ihre Gültigkeit. 
Eine nur zeitweise Teilnahme am Unterricht oder Seminaren, (zu spät kommen oder abbrechen) 
für die er sich selbst entscheidet oder zu verantworten hat, berechtigt den Kunden nicht zu 
einer Minderung der Seminargebühr. 
In den Kurspreisen sind Reise- und Aufenthaltskosten des Teilnehmers und seiner Pferde nicht 
eingeschlossen. 
Das Entgelt für Reitunterricht ist vor oder unmittelbar nach einer jeden, einzelnen 
Lehreinheit in bar zur Zahlung fällig.  
Bei vereinbartem Beritt ist das Entgelt für den kompletten Monat im Voraus per Überweisung 
oder bar zu bezahlen. 
Lehrgänge nach APO sind bei Anmeldung mit 50 % des Kurspreises in bar oder per 
Überweisung anzuzahlen. Erst mit der Anzahlung besteht das Recht auf einen Kursplatz.. In den 
Kurspreisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten, sofern nicht anders ausgeschrieben. 
Trainer-Lehrgänge und dafür vorbereitende Lehrgänge wie z.B. Reitabzeichen sind als 
Bildungsmaßnahme umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 21a)bb) UStG. 
Martina Sell hat das Recht, nur Teilnehmer zur Prüfung zuzulassen, welche sämtliche Gebühren 
vollständig bezahlt haben. 
Die Gebühren für Managerseminare sind wie folgt zu bezahlen: 
Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhält der Kunde eine Rechnung. Diese Rechnung ist, 
wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsausstellung zur Zahlung 
fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist Martina Sell berechtigt, Verzugszinsen gem. den 
§§ 286, 288 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins p. a. aus dem jeweils offen 
stehenden Betrag zu berechnen. 
 
Haftung 
 
Martina Sell haftet für Sach- und Rechtsmängel nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Alle jugendlichen Reiter bis 18 Jahren müssen während des Unterrichts eine Reitkappe nach 
gültiger Euronorm, sowie festes, den Spann überdeckendes, Schuhwerk tragen. 
Erziehungsberechtigte werden nicht aus ihrer Aufsichts- und Haftpflicht entlassen. 
Erwachsenen Reitern wird das Tragen eines Reithelms sowie geeigneter Kleidung dringend 
empfohlen, insbesondere Schuhe, welche den Spann bedecken.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Reiten, der Umgang mit den Pferden und der 
Aufenthalt auf der Reitanlage der Familie Sell in Schiphorst  auf eigene Gefahr stattfinden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für Unfälle, die im Zusammenhang mit dem Reitunterricht, 
Umgang mit den Pferden oder dem Beritt eines Pferdes geschehen, eine Haftung nur insoweit 
übernommen werden kann, als hierfür Versicherungsschutz besteht bzw. der Schaden auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Martina Sell beruht. 
 



In den Lehrgängen nach APO und den Manager-Seminaren werden Unterricht und Übungen so 
gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilnehmer die Seminarziele erreichen, bzw. die Prüfungen 
bestehen kann. Für den Schulungserfolg haftet Martina Sell nicht. 
Martina Sell übernimmt keinerlei Haftung von Schäden, welche durch die Nutzung eines Lehr- 
oder Leihpferdes oder an Lehr- oder Leihpferden anderer Personen entstanden sind.  
Auch eine Haftung für Schäden an Zuschauern und teilnehmenden Pferden ist seitens Martina 
Sell ausgeschlossen. 
 
Kündigung, Absagen, Widerrufsrecht 
 
Martina Sell behält sich vor, Termine und Durchführungs-Orte zu ändern. 
Reitunterricht sollte vom Kunden bis spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin 
abgesagt werden. Sagt Martina Sell eine Lehreinheit ab, besteht ein Anspruch auf Erstattung 
des im Voraus entrichteten Entgelts, sofern zwischen den Parteien kein Alternativ-Termin 
vereinbart wird. 
Wird ein Beritt vorzeitig vom Pferdebesitzer beendet, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung 
etwaiger im Voraus bezahlten Gebühren. Kann ein Beritt wegen Krankheit des Pferdes nicht 
vollständig ausgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Erstattung der bezahlten Gebühr. 
Kulanz-Regelungen sind möglich. Martina Sell übernimmt keine Haftung für Schäden am Pferd, 
die während der Dauer des Berittes entstehen. 
Für Lehrgänge nach APO und Managerseminare gilt: Der Kunde kann seine Anmeldung 
bis 30 Tage vor Kursbeginn kostenfrei widerrufen. Bei einer Stornierung der Anmeldung 
innerhalb von 30 Tagen vor Kursbeginn bis 7 Tage vor Kursbeginn erhebt Martina Sell 30 % der 
Seminargebühr. Danach, oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers, wird die volle 
Seminargebühr in Rechnung gestellt.  Ein bereits bezahlter Kurspreis (auch Anzahlung) wird in 
voller Höhe einer anderen Lehrgangsteilnahme mit Martina Sell als Kursleiterin innerhalb von 12 
Monaten gut geschrieben.  Eine Rückerstattung des bereits gezahlten Kurspreises ist nur bei 
einer Absage bis zu 30 Tagen  vor Kursbeginn möglich. Absagen aus organisatorischen oder 
technischen Gründen (etwa bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem, 
krankheitsbedingten Ausfall eines Referenten oder der Kursleiterin) behält sich Martina Sell vor. 
Wenn eine Umbuchung nicht möglich ist, werden gezahlte Gebühren zurückerstattet, 
weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Der Kunde ist berechtigt, einen geeigneten 
Ersatzteilnehmer zu entsenden. 
 
Datenschutz 
 
Martina Sell ist verpflichtet, die Informationen über Kunden und deren Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behandeln. 
Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrages 
erforderlichen persönlichen Daten von ihm  von Martina Sell auf Datenträgern gespeichert 
werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von Martina Sell 
selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). 
 
Pflichten des Kunden 
 
Die von Martina Sell angefertigten und herausgegebenen Unterlagen, Vorlagen und Entwürfe 
(insbes. Schriftliche Lehrproben und Trainingspläne für Trainer-C und –B-Westernreiten, sowie 



das Konzept „Manager-Training“) dürfen nur für die vertraglich vereinbarten Zwecke verwendet 
werden. Jede vertragsfremde Verwendung, insbesondere ihre Publikation, bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung durch Martina Sell. 
 
Sonstiges 
 
Die von Martina Sell eingesetzten Co-Trainer, Unternehmensberater und Helfer handeln 
während ihrer Tätigkeit ausschließlich im Auftrag und im Namen von Martina Sell. 
Die Leistungen im Manager-Seminar von Martina Sell sind erbracht, wenn die Analysen, die sich 
ergebenden Schlussfolgerungen und die Empfehlungen erarbeitet und gegenüber dem Kunden 
erläutert worden sind. Unerheblich ist, ob oder wann der Kunde die Schlussfolgerungen bzw. 
Empfehlungen umsetzen kann. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Auswahl der Leistung 
und die mit ihr erzielten Ergebnisse. 
 
Zimmerbuchungen am Veranstaltungsort liegen in der Sache des Teilnehmers. Martina Sell hat 
keinerlei Verpflichtung, Übernachtungsmöglichkeiten für die Seminarteilnehmer zu übernehmen. 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen Martina Sell und den Kunden unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Der Kunde und Martina Sell stimmen darin überein, bevor sie rechtliche Schritte wegen 
Nichterfüllung einer Vertragsbedingung unternehmen, dem Anderen die Erfüllung in 
angemessener Weise zu ermöglichen. 
Sollte eine Bedingung oder ein Vertragsteil unwirksam sein, bleiben die übrigen Bedingungen und 
Vertragsteile in Kraft. 


